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Bebauungsplan „Gemeinbedarfsfläche am Landweg“, OT Börnicke 
Offenlage zum Entwurf des Bebauungsplans (Planungsstand: Dezember 2024) 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Nauen hat in ihrer Sitzung am 25.02.2025 den 
Beschluss über die Offenlage des Entwurfes des Bebauungsplanes „Gemeinbedarfsfläche 
am Landweg“ (05.12.2024), der Begründung, der textlichen Festsetzungen, des Umweltbe-
richts sowie der nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden um-
weltbezogenen Stellungnahmen gefasst. 
 
Die Unterlagen zur Offenlage des Bebauungsplans „Gemeinbedarfsfläche am Landweg“ 
werden 
 
    vom 21.03.2025 bis 21.04.2025 (einschließlich) 

veröffentlicht unter der folgenden Internetadresse: https://www.nauen.de/stadtentwicklung-
bauen/planen-und-bauen/aktuelle-offenlagen/ . 
 
Zusätzlich sind die Unterlagen im zentralen Internetportal des Landes Brandenburg unter 
http://blp.brandenburg.de oder http://bauleitplanung.brandenburg.de veröffentlicht.  
 
Außerdem werden die Unterlagen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 21.03.2025 bis 
21.04.2025 (einschließlich) in der Stadtverwaltung Nauen, Rathausplatz 1, Flurbereich Zi.14, 
1. OG während der Zeiten: 

Montag 8.00 – 15:00 Uhr 
Dienstag 8.00 – 17:00 Uhr 
Donnerstag 8.00 – 18:00 Uhr 
Freitag  8:00 – 12:00 Uhr 

zu jedermanns Einsicht offengelegt. 
 
Termine zur Einsichtnahme in die Planunterlagen außerhalb der vorgenannten Zeiten können 
auch telefonisch unter 03321 / 408240 oder per E-Mail (stadtplanung@nauen.de) vereinbart 
werden.  



 
Der Geltungsbereich ist in der Planskizze dargestellt (s.u.). 
 
Der Bebauungsplan wird im zweistufigen Regelverfahren erarbeitet. 
 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar und werden mit ausgelegt: 
 
- Der Umweltbericht (Kap. 6) der Begründung, in welchem die erheblichen Umweltauswir-

kungen der Planung auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima und Lufthygiene, Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt, Orts- und Landschaftsbild, Mensch, Kultur, Natura-2000-
Gebiete und andere Sachgüter beschrieben und bewertet werden. Des Weiteren wird die 
Wechselwirkung zwischen den Schutzgütern beschrieben 

   
- Die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich von Eingrif-

fen in Natur und Landschaft (Kap. 6.9.11 der Begründung) 
 
Folgende Umweltrelevanten Stellungnahmen liegen bereits vor und werden mit ausgelegt: 
 
- Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt vom 22.04.2024 mit Hinweisen zum Immis-

sionsschutz  
- Stellungnahme des Landkreises Havelland vom 26.04.2024 mit Hinweisen zum Arten-

schutz  
- Stellungnahme des Wasser- und Abwasserverbandes Havelland vom 23.04.2024 mit Hin-

weisen zur Wasserschutzgebietszone III 
 
Der Öffentlichkeit wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Während dieser Auslegungs-
frist können Anregungen zum Entwurf von allen Bürgerinnen und Bürgern schriftlich oder zur 
Niederschrift vorgebracht werden.  
 
Darüber hinaus können Stellungnahmen auch per Post (Stadt Nauen, FB Bau, Rathausplatz 
1, 14641 Nauen), per Fax (03321 / 408256) oder per E-Mail (stadtplanung@nauen.de) einge-
reicht werden. Die Stellungnahmen sollen den vollen Namen und die Postanschrift der Vortra-
genden bzw. des Vortragenden enthalten und, sofern möglich, angeben, auf welches Grund-
stück sich die Stellungnahme bezieht.  
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben sofern die Stadt deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans nicht von Be-
deutung ist. 
 
Hinweise zum Datenschutz: 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des § 3 BauGB in Ver-
bindung mit Art 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO und dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz. 
Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung 
über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt: 
Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach BauGB (Art. 13 DSGVO), welches mit ausliegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geltungsbereich des Bebauungsplans „Sportplatz Börnicke“, OT Börnicke: 
 
 

 


